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Das geplante Alt- und Totholzkon-
zept von Forstrevierleiter Julian Filipp
sieht die Flächenstilllegung (Waldre-
fugien) sowie Biotopbaumgruppen
zur Erhaltung und Sicherung selte-
ner Strukturen im Wirtschaftswald
vor. Der Singener Gemeinderat ver-
schaffte sich im Stadtwald bei Über-
lingen am Ried einen ersten Ein-
druck.

„Es werden hierfür alte Baumbe-
stände mit einer ununterbrochenen
Habitattradition aus der Nutzung
herausgenommen – im Sinne eines
Gesamtkonzepts des Waldes als
Ökoraum“, erklärt Filipp. Und wei-
ter: „Im Gegensatz zu früheren Zei-

ten, wo der Wald ,aufgeräumt‘ war,
weil die Menschen Reisig als Brenn-
holz gesammelt haben, ist Totholz
im Wald lebensnotwendig, denn un-
zählige, unterschiedlichste Tierarten
finden in den dortigen Strukturen
wie beispielsweise (Groß)höhlen,
Kronenbrüchen, Totholz und Groß-
horsten einen Lebensraum.“

Biotopbaumgruppen sollen aus ca.
15 Bäumen bestehen, die schon ge-
wisse Strukturen aufzeigen. Ihre
Ausweisung erfolgt während des all-
tägtlichem Forstgeschäfts und hilft,
die Arbeitssicherheit auf der Fläche
zu gewährleisten. Durch die Biotop-
baumgruppen ist das Alt- und Tot-

holzkonzept ein relativ flexibles Sys-
tem. 

„Ziel ist es, fünf Prozent der Fläche
des Singener Stadtwaldes – also et-
wa 34 Hektar – künftig als unberühr-
ten Ökoraum zu nutzen, wovon drei
Prozent Flächen Waldrefugien und
zwei Prozent Biotopbaumgruppen
wären“, informiert Filipp. Die Wald -
re fugien sollen vor allem im Bereich
Schienerberg sowie auf einigen Flä-
chen in der Hegau-Niederung liegen.
Die Gruppen und Einzelbäume wer-
den dort ausgewiesen, wo sie zu fin-
den sind und die Verkehrssicherheit
dem nicht im Wege steht. Dies sei im
ganzen Stadtwald möglich.

Inklusion-Sport-Tag für Menschen mit und ohne Behinderung

Minister Lucha: „Die Liebe zum Sport vereint die Menschen“
Sogar seine Sportsachen hatte
Manne Lucha, baden-württember-
gischer Minister für Soziales, Ge-
sundheit und Integration, im Ge-
päck, um beim 50-Meter-Lauf und
beim Kugelstoßen anlässlich des
Inklusion-Sport-Tags im Singener
Münchried-Stadion teilnehmen zu
können. Wie wichtig ihm dieser Ter-
min war, zeigte auch die Tatsache,
dass er die Schirmherrschaft für
diese Veranstaltung für Menschen
mit und ohne Behinderung sehr
gerne übernommen hat. „Die Liebe
zum Sport vereint die Menschen.
Die Welt ist vielfältig und es darf
niemand ausgegrenzt werden“, so
der Landesminister. 

Matthias Berg, Sportler, Sportfunk-
tionär und Fachmann bei den Para-
lympics-Übertragungen des Deut-
schen Fernsehens, zeigte sich sehr
beeindruckt, was der Behinderten-
beauftragte für den Landkreis, Os-
wald Ammon, hier auf die Beine ge-
stellt hat: „Sport ist perfekt für In-
klusion; nach so einem Tag wächst
das Verständnis für die verschiede-
nen Arten von Behinderungen un-
gemein.“ 

Oswald Ammon betonte, dass In-
klusion etwas anderes als Integra-
tion ist. Inklusion bedeute, eine

Umgebung zu schaffen, die allen
Menschen eine gleichberechtigte
und individuelle Teilhabe ermög-
licht. Ammon dankte außerdem al-
len ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern im Hintergrund. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler
zeigte sich sehr erfreut darüber,
dass der Inklusion-Sport-Tag im
Singener Münchried-Stadion statt-
fand – zumal hier 2019 die Interna-
tionalen Deutschen Meisterschaf-
ten der Para Leichtathletik höchst
erfolgreich abgehalten worden sind.

So fanden beim Inklusion-Sport-Tag
50-Meter-Läufe, Kugelstoßen sowie
Rollstuhl-Parcours vor einem gut
gelaunten Publikum bei strahlen-
dem Sonnenschein statt – mit dabei
waren etliche Paralympics-Teilneh-
merinnen und Teilnehmer von Tokyo
2021 und Peking 2022 sowie Deut-
sche Meister – wie beispielsweise
Merle Menje (Rennrollstuhlfahre-
rin), Yannis Fischer (Kugelstoßen),
Robin Weiler (Diskuswerfen und
Speer) sowie Oswald Ammon (Dis-
kuswerfen und Kugelstoßen).

Für musikalische Unterhaltung sorg-
te ein Orchester-Ensemble des He-
gau-Gymnasiums unter der Leitung
von Fabian Stoffler. 

Eröffnung des Inklusion-Sport-Tags bei strahlendem Sonnenschein (hintere Reihe von links): Land-
rat Zeno Danner, Oswald Ammon, Oberbürgermeister Bernd Häusler, Minister Manne Lucha und
Matthias Berg sowie (vordere Reihe von links) Robin Weiler, Merle Menje und Yannis Fischer.

Mobiler
Pumptrack 

Der mobile Pumptrack auf dem Sin-
gener Rathausplatz, der nur eine
Leihgabe war (aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten), wurde abgebaut.
Der „eigene“ Parcours der Stadt Sin-
gen soll laut Herstellerfirma voraus-
sichtlich Anfang September geliefert
werden. 

Info der Deutschen Bahn AG

Vollsperrung 
Schaffhauser Straße 

in Höhe 
Bahnübergang

Wegen erneuter Gleisbauarbeiten
der Deutschen Bahn AG muss die
Schaffhauser Straße in Höhe des
Bahnüberganges voll gesperrt wer-
den ab Montag, 8. August, ab 22 Uhr
bis voraussichtlich Sonntag, 14. Au-
gust, 5 Uhr. 

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt
über die Verbindungsstraße Sin-
gen/West – Friedrich-Ebert-Platz –
Rielasinger Straße und umgekehrt
sowie über die Hohenkrähenstraße –
Autobahn A 81 – Anschlussstelle Hil-
zingen. 

Fußgänger können den Bahnüber-
gang weiterhin benutzen; für sie wird
ein Behelfsübergang eingerichtet.

Singener Jugendhäuser:

Ein Sommerfest für junge Leute 
Die Singener Jugendhäuser laden
alle Kinder und Jugendlichen mit -
samt den Eltern am Mittwoch, 27.
Juli, zu einem Sommerfest herzlich
ein. Im Blauen Haus beginnt die
Party um 11 Uhr, im Jugendtreff

Nordstadt (JuNo) um 12 Uhr und im
Südpol um 13 Uhr (Ende gegen 16
Uhr). 
Es gibt Essen, Cocktails und für
Spaß ist natürlich ebenfalls ge-
sorgt: Im Blauen Haus kann man in

einen Pool springen, JuNo und
Südpol locken mit kurzweiligen
Spielen. Außerdem gibt es in allen
Jugendhäusern kostenlos leckeres
Eis, das vom Präventions-Netzwerk
b.free spendiert wird.

Der Singener Gemeinderat verschaffte sich vor Ort einen Eindruck vom geplanten Alt- und Totholzkon-
zept, das Forstrevierleiter Julian Filipp vorstellte.

Alt- und Totholzkonzept 
im Stadtwald geplant

Waldrefugien und Biotopbaumgruppen als Lebensraum 

Stimmungsvoller Burgfest-Sommerabend 

Einen wunderbaren stimmungsvollen Sommerabend bei bester musikalischer Unterhaltung er-
lebten die Besucherinnen und Besucher beim Burgfest auf dem Hohentwiel.

Wegen der anhaltenden Trockenheit
führen viele Bäche und Flüsse im
Landkreis Konstanz derzeit nur
noch sehr wenig Wasser. Da die
Wetterprognose weiterhin sehr ho-
he Temperaturen und keinen nen-
nenswerten Niederschlag erwarten
lässt, untersagt das Landratsamt
per Allgemeinverfügung die Wasser-
entnahme aus Oberflächengewäs-
sern. Hiervon ausgenommen sind
der Bodensee, der Hochrhein und
die Radolfzeller Aach. 

Das Verbot gilt zunächst bis ein-
schließlich 31. August 2022 und
wird bei anhaltender Trockenheit

gegebenenfalls verlängert.

Dieses Verbot hat seine Geltung für
alle Wasserentnahmen im Rahmen
des Gemeingebrauchs, also auch
für alle bisher erlaubten. Ausge-
nommen sind jedoch Wasserent-
nahmen für das Tränken von Vieh
und das Schöpfen mit Handgefä-
ßen. 

Bei Missachtung ist mit einer Geld-
buße von bis zu 10.000 Euro zu
rechnen. Die Allgemeinverfügung
ist auf der Homepage des Landrats-
amtes einsehbar unter
www.LRAKN.de

Wasserentnahmeverbot 
im Landkreis Konstanz

Die Agentur für Arbeit ruft junge
Menschen dazu auf, nicht ohne ei-
nen Ausbildungsvertrag in die Som-
merferien zu starten. Aktuell sind
noch über 2.500 Lehrstellen unbe-
setzt. 

Die Berufsberatung der Agentur für
Arbeit hilft auf den Weg zum
Wunschausbildungsberuf und kennt
auch gute Alternativen. Nie waren
die Chancen besser als im Moment.

Den Arbeitgeber-Service erreichen
Betriebe über die kostenlose Ruf-
nummer 0800 4 5555 20. Jugendli-
che können unter 0800 4 5555 00 ei-
nen Termin mit der Berufsberatung
vereinbaren. Wer sich noch in der
Orientierungsphase befindet, ist auf
der Plattform www.praktikumswo-
che.de richtig. Bis zum Ende der
Sommerferien können unkompli-
ziert Praktikumsplätze gebucht wer-
den. 

Ohne Ausbildungsplatz 
nicht in die Ferien

Pool Party
Im Aachbad findet bei schönem Wet-
ter am Mittwoch, 3. August, von 13 -
18 Uhr eine Pool-Party mit Wasser-
spielgeräten statt. 

Bitte beachten: Die Schwimmmög-
lichkeiten sind in diesem Zeitraum
eingeschränkt. 
Telefon: 07731/90 78 88. 

Aachbad



Aushändigung 
des Führerscheins

DIe Kartenführerscheine werden
vom Landratsamt zum Bürgerzen-
trum geschickt. Wer eine Abholnach-
richt erhalten hat, kann beim BÜZ
unter Telefon 07731/85-599 die Zu-
sendung des Führerscheins an die
Verwaltungstelle bauftragen, wo
man diesen dann bequem abholen
kann. 

Gelbe Säcke
Donnerstag, 4. August: Gelber Sack

Spielmobil
Das Spielmobil steht vom 15. bis 19.
August bei der Schule bereit. 

Bücherei
Die Bücherei ist montags von 16 -
18.30 Uhr geöffnet (Ferienpause
vom 15. August bis 4. September). 

Abfalltermine
Donnerstag, 28. Juli: Biomüll 
Mittwoch, 3. August: Restmüll 

Verwaltungsstelle zu
Die Verwaltungsstelle bleibt am
Montag, 1. August, geschlossen.

Abfalltermine
Dienstag, 2. August: Restmüll 
Mittwoch, 3. August: Biomüll 

Heckenschnitt
Bitte beachten: Hecken entlang von

Gehwegen und Straßen, die in den
öffentlichen Raum hineinragen, müs-
sen vom Grundstückseigentümer
oder Nutzungspflichtigen. zurückge-
schnitten werden. Das gleiche gilt,
wenn Verkehrszeichen, Straßenna-
menschilder oder Straßenleuchten
zugewachsen sind. Folgende Licht -
räume sind einzuhalten: 4,50 Meter
über der Fahrbahn und 2,50 Meter
über Geh- und Radwegen. Rechts-
grundlage: § 28 Absatz 2 Straßenge-
setz Baden-Württemberg.

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 27. Juli: Ortschaftsratssit-
zung im Bürgerhaus (19.30 Uhr:
nichtöffentlich, ab ca. 20 Uhr: öffent-
lich) 

Abfuhr Gelbe Säcke
Montag, 1. August: Gelber Sack

Grünschnittcontainer
Wer bemerkt, dass der Grünschnitt-
container am Friedhof voll ist, wird
gebeten, direkt bei den Stadtwerken
anzurufen: Telefon 07731/85-425
oder 85-426.

Bürgercafé
Dienstag, 2. August, 19 Uhr: Karten-
spielabend 

Ortschaftsrat tagt
öffentlich

Dienstag, 2. August, 20 Uhr: Öffent-
liche Ortschaftsratssitzung im Rat-
haus (Tagesordnung siehe Infotafel
am Rathaus und:
schlatt-unter-kraehen.de)

Gelbe Säcke
Montag, 1. August: Gelbe Säcke

Stadtteilbücherei 
Die Stadtteilbücherei ist vom 28. Juli
bis zum 1. September sowie am 13.
September geschlossen. 

Mülltermine 
Donnerstag, 27. Juli: Biomüll
Mittwoch, 3. August: Restmüll
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Das 50-jährige Jubiläum des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums wurde mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm in
der Stadthalle gefeiert. Als prominenter Gast nahm Theresa Schopper, Landesministerin für Kultus, Jugend und Sport, an der Feier
teil. Riesigen Beifall erhielten die aufgeführten Szenen aus dem herausragenden Musical der Schule „meilen.steine“.

50 Jahre Friedrich-Wöhler-Gymnasium Öffentliche
Bekanntmachung
der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft
Singen, 

Rielasingen-Worblingen, 
Steißlingen und 
Volkertshausen
20. Änderung des 

Flächennutzungsplans 2020
– Sonderbaufläche Reitanlage, 

Singen-Hausen

Aufstellungsbeschluss 
nach § 2 Absatz 1 BauGB
Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Absatz 1 BauGB 

Der Gemeinsame Ausschuss der
Vereinbarten Verwaltungs ge mein -
schaft Singen, Rielasingen-Worb -
lingen, Steißlingen und Volkerts-
hausen hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 21. Juli 2022 die Auf-
stellung nach § 2 Absatz 1 BauGB
und die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Ab-
satz 1 BauGB der 20. Änderung
des Flächennutzungsplans 2020
– Sonderbaufläche Reitanlage,
Singen/Hausen beschlossen. 

Plangebiet
Das von der Änderung des Flä-
chennutzungsplans betroffene Ge -
biet „SO-Reitanlage“ liegt östlich
der K6122, im Bereich der Dorner-
mühle mit einer Flächengröße
von rund 0,7 Hektar. Die genaue
Lage des betroffenen Gebiets
kann aus dem Übersichtsplan
entnommen werden.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Änderung des Flächennut-
zungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für
die Nutzung des bisherigen Rasen-
platzes als Sandplatz geschaffen
werden und die tatsächliche Nut-
zung des bestehenden Sandplat-
zes planungsrechtlich ge si chert
werden.

Durchführung und 
einzusehende Unterlagen
Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit findet vom 1. Au-
gust bis einschließlich 2. Septem-
ber 2022 statt (Auslegungsfrist).
In dieser Zeit liegt der Entwurf der
20. Änderung des Flächennut-
zungsplans 2020 mit der Begrün-
dung, einschließlich Umweltbe-
richt/Steckbrief, bei den folgen-
den Stellen öffentlich aus:

– Rathaus der Stadt Singen, Fach-
bereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Hohgarten. 2, 1. OG,
Flur, Zimmer 103-105, 141-144,
78224 Singen 

– Rathaus der Gemeinde Rielasin-
gen-Worblingen, Bürgermeister-
amt, Lessingstraße 2, 1. OG, Flur,
Zimmer 28, 78239 Rielasingen-
Worblingen,

– Rathaus der Gemeinde Steißlin-
gen, Bürgermeisteramt, Schul-
straße 19, Altbau, EG, Flur, Zim-
mer 03, 78256 Steißlingen

– Rathaus der Gemeinde Volkerts-
hausen, Bürgermeisteramt, Haupt -

straße 27, Zimmer 5, 78269 Vol-
kertshausen 

Während der genannten Ausle-
gungsfrist können Stellungnah-
men zu dem Bauleitplan an vorge-
nannter Stelle vorgebracht wer-
den. Bei Bedarf wird die Planung
auch erörtert. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei
der Beschlussfassung über die
20. Änderung des Flächennut-
zungsplans unberücksichtigt blei-
ben können. Gemäß § 3 Absatz 3
BauGB ist eine Vereinigung im
Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Absatz 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der
Auslegungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht hat,
aber hätte geltend machen kön-
nen.

Zum Entwurf der 20. Änderung
des Flächennutzungsplans ist fol-
gende umweltbezogene Informa-
tion verfügbar:
Steckbrief mit Untersuchungen
zu den Schutzgütern Mensch (Ge-
sundheit, Wohnen, Erholung, Frei -
zeit, Bevölkerung), Pflanzen, Bio-
diversität, Tiere, Boden, Wasser,
Klima/Luft, Landschaft/Ortsbild,
Kultur- und Sachgüter; Wechsel-
wirkungen/Wirkungsgefüge, Wir-
kungen auf Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung.

Hinweise
Im Zusammenhang mit dem Da-
tenschutz wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass ein Bau-
leitplanverfahren ein öffentliches
Verfahren ist und daher alle dazu
eingehenden Stellungnahmen in
öffentlichen Sitzungen (Fachaus-
schüsse und Gemeinderat) bera-
ten und entschieden werden, so-
fern sich nicht aus der Art der Ein-
wände oder der betroffenen Per-
sonen ausdrückliche oder offen-
sichtliche Einschränkungen erge-
ben. Die Stellungnahmen werden
grundsätzlich anonym behandelt.

Ergänzend zur öffentliche Ausle-
gung kann der Bauleitplan mit al-
len zugehörigen Unterlagen auf
der Website der Stadt Singen
(www.singen.de) unter der Rubrik
„Öffentliche Bekanntmachung“
bzw. unter „Leben, Stadtentwick-
lung, Stadtplanung, Bürgerbetei-
ligung“ eingesehen werden. 

Die der Planung zugrundeliegen-
den Vorschriften (Gesetze, Ver-
ordnungen, Erlasse, Normungen)
können bei den vorgenannten
Stellen eingesehen werden. 

Singen, 27. Juli 2022

gez. Bernd Häusler
Vorsitzender des 
Gemeinsamen Ausschusses 
der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft 

Durch die anhaltende Trockenheit
und die hohen Temperaturen im
Landkreis Konstanz besteht derzeit
ein hohes Risiko für Waldbrände. 

Daher untersagt das Landratsamt
Konstanz per Allgemeinverfügung
die Nutzung aller Grill- und Feuer-
stellen im Wald. 

Das Verbot gilt zunächst bis ein-
schließlich 31. August 2022 und wird
bei anhaltender Trockenheit gege-
benenfalls verlängert. Bei Missach-
tung ist mit einer Geldbuße von bis
zu 10.000 Euro zu rechnen. 

Die Allgemeinverfügung findet sich
unter www.LRAKN.de. 

Landkreis Konstanz

Die Nutzung von Feuer- und
Grillstellen im Wald ist verboten

Die Freude war auf allen Seiten
groß: Stefanie Bushuven, Fachärztin
für Unfallchirurgie und Orthopädie,
hat zum 1. Juli 2022 die Position der
Oberärztin im Haus C des Hegau-Ju-
gendwerks übernommen. In der me-
dizinisch-beruflichen Rehabilitation
werden Jugendliche und junge Er-
wachsene ab 16 Jahren betreut.

Stefanie Bushuven (40) ist seit Janu-
ar 2020 im Hegau-Jugendwerk, im
November 2020 machte sie ihren
Facharzt. Ihr Studium für Humanme-
dizin absolvierte sie von 2002 bis
2007 in Münster, ihre Approbation
erfolgte 2008. Im November 2008
kam die gebürtige Westfälin als As-
sistenzärztin an das Institut für An-
ästhesie, Intensivmedizin, Notfall-
medizin und Schmerztherapie an
das Klinikum Singen, 2009 wechsel-
te sie als Assistenzärztin an die Kli-
nik für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Handchirurgie am gleichen Kli-
nikum.

Dr. Corina Kiesewalter, Ärztliche Di-
rektorin am Hegau-Jugendwerk,
freute sich sichtlich, dass sich Stefa-
nie Bushuven auf die frei gewordene
Stelle beworben hat und „das Team
im Haus C so schlagkräftig verstär-
ke“. Sie sei bereits „super eingear-
beitet“ und passe gut ins Team. Die
neue Oberärztin wird zudem alle ver-

unfallten, verletzten Patienten auf
den Stationen der Frührehabilitation
konsiliarisch mitbetreuen. 

Barbara Martetschläger, kaufmänni-
sche Direktorin, gratulierte der neu-
en Oberärztin herzlich und dankte
ihr, dass sie sich der Verantwortung
stellt, die eine Oberarztstelle mit

sich bringt. Stefanie Bushuven pas-
se mit ihren Fachkenntnissen gut
zum Hegau-Jugendwerk, das ergän-
ze sich in idealer Weise. 

Stefanie Bushuven war die Freude
bei der kleinen Feierstunde anzu-
merken – und auch „wie gerne sie im
Hegau-Jugendwerk arbeitet“. 

Hegau-Jugendwerk

Stefanie Bushuven zur Oberärztin ernannt

Grundsätzlich erhalten Eltern für
Kinder bis zum 18. Lebensjahr Kin-
dergeld. Aber auch nach der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres kann An-
spruch auf Kindergeld bestehen,
zum Beispiel, wenn das Kind eine
Schul- oder Berufsausbildung, ein
Studium oder ein Praktikum absol-
viert. 

Da es nach dem Schulende aber in
aller Regel nicht nahtlos weitergeht,
gibt es Kindergeld ebenfalls wäh-
rend einer Übergangsphase von
längstens vier Monaten zwischen
zwei Ausbildungsabschnitten, infor-
miert die Agentur für Arbeit.

Übrigens: Auch während des Bun -
des freiwilligendienstes oder ähn li -
cher Dienste (FSJ, FÖJ sowie aner-
kannter Freiwilligendienste im In-
oder Ausland wie Freiwilligendienst
aller Generationen oder entwick-
lungspolitischer Freiwilligendienst
„weltwärts“) kann Kindergeld bezo-
gen werden. 

Dies gilt ebenso, wenn sich die Unter-
brechung unverschuldet etwas län-
ger hinzieht, während sich das Kind
aktiv um einen Ausbildungs- oder
Studienplatz bemüht bzw. nach Zusa-
ge auf den Beginn einer Ausbildung
oder eines Studiums wartet.

Eine Arbeitslosmeldung bei der
Agentur für Arbeit ist in diesem Zeit -
raum nicht erforderlich. Falls das
Kind nach dem Ende der Schulaus-
bildung noch keine weiteren Pläne
für eine unmittelbar anschließende
Ausbildung hat, kann ein Kinder-
geldanspruch während der Arbeitsu-
che bestehen.

Auch für volljährige Kinder kann das
komfortable Online-Angebot unter
www.familienkasse.de genutzt wer-
den. Telefonisch ist die Familienkas-
se Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr
kostenfrei unter 0800 4 5555 30 er-
reichbar. 

Kindergeld nach der Schule

Ärztliche Direktorin und Chefärztin Dr. Corina Kiesewalter freut sich
mit der neuen Oberärztin Stefanie Bushuven (links). 

Per Praktikum 
zum neuen Azubi

Der Bewerbermangel für Ausbil-
dungsplätze macht sich auch in der
Region der Handwerkskammer Kon-
stanz bemerkbar. Bei den „Prakti-
kumswochen Baden-Württemberg“
können sich Unternehmen aktiv in
die Nachwuchswerbung einbringen
und interessierte Schülerinnen und
Schüler kennenlernen. 
Im Rahmen von Praktikumstagen in
den Sommerferien dürfen Schülerin-
nen und Schüler jeweils in ein ande-
res Unternehmen hineinschnuppern.
Dazu geben die Betriebe an, wann
und für welche Berufsfelder sie Ta-
gespraktika anbieten. Danach be-
kommen sie von der Vermittlungs-
plattform Praktikanten vorgeschla-
gen. Per Klick ist der Vorschlag an-
genommen und die Praktikanten er-
halten alle Infos zum Praktikumstag. 
Unter www.praktikumswoche.de
können Handwerksbetriebe ihr Un -
ternehmen samt Praktikumsangebot
eintragen. Auf der Website finden
sich auch weitere Informationen
zum Ablauf und zur Anmeldung. Das
kostenlose Angebot richtet sich an
alle Unternehmen sowie Schülerin-
nen und Schüler ab 15 Jahren.

Suchen und Finden in Akten

Workshop zur 
Familienforschung 
in Archivbeständen
Einen Workshop zu den Möglich-
keiten der Familienforschung mit
Archivgut bietet das Stadtarchiv
am heutigen Mittwoch, 27. Juli,
um 19 Uhr in seinem Benutzer-
saal an. Stadtarchivarin Britta
Panzer gibt einen Überblick der
relevanten Unterlagen für die Ah-
nenforschung und erläutert die
damit verbundenen Rechtsvor-
schriften. Marc Eder beschreibt
anhand seiner Familienforschung
im Stadtteil Friedingen, wie man
bei der Suche konkret vorgehen
kann. 
Um kurze Anmeldung wird gebe-
ten: archiv@singen.de oder Tele-
fon 07731/85-317.
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